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In den Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Generationen (11.06.2015)  / / 
 

Verteilung der Zuschüsse zur Musik- und Kulturpflege 
                 

 

Antrag: 
 

Für das Jahr 2015 werden folgende Zuschüsse an die Musik- und Kulturvereine gezahlt: 
 

1. Musikverein "Harmonie" 1911/1921 Sonsbeck/Labbeck 475,30 € 

2. Akkordeon-Orchester Sonsbeck e. V. 242,20 € 

3. Barbershop Blend e. V. 197,80 € 

4. Ev. Kantorei Sonsbeck-Xanten 102,00 € 

5. Kirchenchor „St. Maria Magdalena“ Sonsbeck 102,00 € 

6. Kirchenchor „St. Marien” Labbeck 95,60 € 

7. Kirchenchor „St. Cäcilia“ Hamb 140,40 € 

8. SON'Theater Sonsbeck 145,00 € 

9. Musikschule Sonsbeck e. V. 145,00 € 

10. St.-Martin-Verein Sonsbeck e. V. 50,00 € 

11. St. Martinskomitee Labbeck 50,00 € 

12. St. Martinskomitee Hamb 50,00 € 

  1.795,30 € 
 

Begründung: 
 

Bei dem Produktsachkonto 04.262.01/53180006 steht, vorbehaltlich der Genehmigung der 

vorläufigen Haushaltsführung, ein Gesamtbetrag in Höhe von 1.800,00 € (2014: 1.800,00 €) zur 

Verfügung. 
 

Bei der Verteilung wird von einem Grundbetrag und einem Kopfbetrag in Höhe von 3,20 € 

(2014: 3,60 €) für jedes aktive Mitglied ausgegangen. Der Grundbetrag kommt wie folgt 

zustande: 
 

Die Vereine werden in ein Punktesystem eingereiht. Die Höchstpunktzahl ist 10. Die Punkte 

werden nach Aktivität und Kostenbelastung der Vereine verteilt. Für jeden Punkt wird ein Betrag 

in Höhe von 19,00 € (2014: 20,00 €) zugrunde gelegt. Danach ergibt sich nach allgemeiner 

Einschätzung der Vereine die Punktebewertung laut Anlage. 
 

"SON'Theater Sonsbeck" und "Musikschule Sonsbeck e. V." lassen sich nicht in das bewährte 

Punktesystem einbinden. Eine pauschale Unterstützung in Höhe von 145,00 € (2014: 150,00 €) 

je Verein wird für angemessen gehalten. Die drei St. Martins Vereine lassen sich ebenfalls nicht 

in das Punktesystem einordnen. Von daher wird eine pauschale Unterstützung in Höhe von 

50,00 € (2014: 55,00 €) je Verein als angemessen angesehen. 
 

Die Berechnung der Einzelbeträge für die jeweiligen Vereine sowie ein Vergleich mit dem 

Vorjahr ergeben sich aus der Anlage. 
 

Sonsbeck, 27.05.2015 

 

 


